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Austragungsort: DTV Speicher in Trogen 

1.
Allgemeines

1.1
Die JUKO des ATV führt am 7./ 8. März 2009 das ATV Unihockey-Turnier Jugend 2009 durch.

1.2
Pro Mannschaft wird ein Einsatzgeld von Fr. 45.00 verlangt.

1.3
Anmeldung und Einzahlung bis spätestens 10. Januar 2009.

1.4
Für die Mittagsverpflegung steht eine Festwirtschaft zur Verfügung.

1.5
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

1.6
Der Spielleiter meldet die Mannschaft 15 Minuten vor Wettkampfbeginn bei der Wettkampfleitung.

1.7
Bei zu wenig Anmeldungen kann der Organisator das Turnier ersatzlos absagen oder nur an einem 


Tag durchführen.

1.8
Die JUKO führt Stichproben durch (Jahrgang).

2.
Teilnahmeberechtigung

2.1
Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen- und Knabenriegen von Vereinen des 
ATV 
Jahrgänge 1993 und jünger.

2.2
Kategorien: Mädchen und Knaben Kategorie A und Kategorie B.

2.3
Werden in einer Kategorie weniger als fünf Mannschaften gemeldet, kann nach Rücksprache 

umgeteilt werden.

3. 
Bedingungen
3.1
Ein/e Spieler/in darf nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. Gemischte Mannschaften werden 

in der Kat. Knaben eingeteilt.

3.2
Jeder Verein stellt 1 Schiedsrichter, ab 5 Mannschaften 2 Schiedsrichter, 

ab 9 Mannschaften 3 Schiedsrichter.

3.3
Nicht- oder zu spätes Antreten einer Mannschaft ergibt ein 0 : 5 forfait-verlorenes Spiel.
3.4
Es ist erwünscht, dass jede Mannschaft in einem einheitlichen Tenue erscheint. 

Bei gleichem Tenue der beiden Mannschaften wird mit Bändern gespielt.

3.5
Es werden Appenzeller Meister erkoren.

3.6
Auszeichnungen: Die 1. - 3. Rangierten jeder Kategorie erhalten einen Naturalpreis.

3.7
Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind endgültig. Proteste werden keine entgegengenommen.

3.8
Allfällige andere Proteste werden von der Wettkampfleitung behandelt. Die Entscheidung ist endgültig.

4.
Organisation 

4.1
JUKO: Meldungen, Kampfrichter, Spielpläne, Kontrolle Wettkampfanlagen, Überwachung, Wettkämpfe.

4.2
Organisator: Finanzen, Festwirtschaft, Anlagen, Transporte, Sanität, Verkehr, Personal, Rechnungsbüro.

5.
Reglement

5.1
Es gelten die Regeln des Schweiz. Unihockey-Verbandes Ausgabe ll / 1996.

5.2 Die Spieldauer richtet sich nach dem Spielplan.

5.3 Während des Spiels muss der Torwart auf dem Spielfeld einen Kopfschutz tragen.

5.4 Der Torwart spielt ohne Stock.
5.5 Für die Rangierung zählt: 1. die höhere Punktzahl, 2. die direkte Begegnung, 3. die Tordifferenz aus allen 


Gruppenspielen, 4. die erzielten Tore, 5. das Los.
5.6
Für Finalspiele, die eine Entscheidung erfordern und das Spiel nach Ablauf 
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der regulären Spielzeit unentschieden ist, folgt direkt ein Strafstossschiessen.

5.7
Strafstossschiessen: Jede Mannschaft schiesst abwechslungsweise 3 Penalties. 

Steht das Ergebnis noch nicht fest, schiessen die Mannschaften  


abwechslungsweise je einen Penalty bis die Entscheidung gefallen ist. 

Es dürfen nur Spieler/eingesetzt werden, die am Spiel teilgenommen haben. 

Ein/e Spieler/in darf erst ein zweites Mal schiessen, wenn alle einmal 

geschossen haben.
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